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Amtlicher Teil.
Nr. 514.

Bekanntmachung
betr. Höchstpreise für Speisekartoffeln im Kleinhandel.

Die Bekanntmachung vom 22. März 1915, Kreisblatt Nr. 35
über die Festsetzung von Höchstpreisen für Speisekartosfeln im KleineHandel, wird hiermit aufgehoben.

, Wiesbaden, den 28. Juli 1915.
Der Königliche Landrat.

_ von Heimburg.
1

Nr. 515. ,
Erinnerung.

Sie Stadt- und Gemeindekassen werden an baldige Ein
zahlung der am 8. ds. Mts. fällig gewesenen ersten Rate kreis
^eufr und der Detriebssteuer für 1915 auf unser Konto bei de,
Nassauischen Landesbank(Postscheckkonto 600) erinnert.

Wiesbaden, den 28. Juli 1915.
Die Kreiskommunalkasse.

Fischer.

Amtlicher Anzeigenteil.
Bekanntmachung

betreffend Beschlagnahme. Meldepflicht und Ablieferung von ferti-
gen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus Kupfer,

2fteffiug und Reinnicket.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen

rkenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung—
worunter auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt —,
owie,edes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift,
I»we,t sülcht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
erwirkt sind, nach 8 9 Ziffer l>*) des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand von, 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2 **) des
\ cn  Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November

, "der nach 8 5 ***) der Bekanntmachung über Vorrats-
rrherungen vom 2. Februar 1915 bestraft wird.'

8 l.
' Inkrafttreten der Verordnung.

Kmf? '° a}erorbnun0 tritt am 31. Juli 1915, nachts 12 Uhr in
8 2.

s , ®on  der Verordnung betroffene Gegenstände.
Ir «losteA. Gegenstände aus Kupfer und Messing:
» 1. Geschirre und Wirtfchaftsgeräte jeder Art für Küchen

und Backstuben
wje beispielsweise Koch- und Einlegekessel, Marme¬
laden- und Speijeeiskessel, Töpfe, Fruchtkocher, Pfan-

1 , nen, Backformen, Kasserollen, Kühler, Schüsseln, Mör-
ser utw.;

2. Waschkesjel, Türen an Kachelöfen und Kochmaschinen
Lß bezw. Herden;

3. Badewannen, Warmwasserschiffe, -behälter, -blasen,
*. ]! °schlangen, Druckkessel, Warmwasserbereiter(Boiler) in
» Kochmaschinen und Herden; Wasserkasten, eingebaute
r,, Kessel aller Art.
' «lasseR. Gegenstände aus Reinnickel tz):

1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art für Küchen
und Backstuben,

f wie beispielsweise Koch- und Einlegekessel, Marrne-
Ki 'j laden- und Speiseeiskessel, Fruchtkocher, Servierplatten,

U ' Pfannen, Backformen, Kasserollen, Kühler, Schüsseln
i usw.;

2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Kessel, Deck'elschalen,
Jnnentöpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen, Kartoffel-, U.sch¬
und Fleischeinsätzeusw. nebst Reinnickelarmaturen.

L 8 3.
öon der Verordnung betroffene Personen und Betriebe.
Von der Verordnung werden betroffen:

1. Handlungen, Laden- und Jnftallationsgeschäfte, Fabriken
und Privatpersonen, die obengenannte Gegenstände er-

Ajs, Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
x.". ute ein bei Erkläruna des Belaqerungszuf5csfiu e'n be' Erklärung des Belagerungszustandes oder während
Si* u ? 00M Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen

erlassenes Verbot Übertritt oder zu solcher Uebertretung
hjjl̂ oert oder anreizt, soll, wenn die bestehenden Gesetze keine
beb̂i." ôiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre

Ost werden.
> ) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be-

bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während
taltun -,LD0" dem zuständigen obersten Militärbefehlshaber zur Cr-
it 3 der öffentlichen Sicherheit erlassene Vorschrift Übertritt oder
^uebertretung auffordert oder anreizt, wird, wenn nicht die Ge-

ro t r,fö roerere  Strafe androhen, mit Gefängnis bis zu einem
»»- straft-

) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser8,, : W
Ordnung
WMich unrichtig
Ä " ? bi- zu 6

verpflichtet ist, nicht in der
ge oder unvollständtz

Monaten oder mit
ten Frist erteilt oder

e Angaben macht, wird mit
eldftrafe bis zu zehntausend

Sit hem'S?'1' "uch können Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil
W Staate verfallen erklärt werden. Wer fahrlässig die Aus-
Sibe'.o“ "or er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nichtCett»Letzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige An-^V !?cht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder lm

^inoqenssalle mit Gefängnis bis zu lerbs Monaten bestraft.
unter Rcinnickel auch Legie-''"'gen dieser Verordnung sind

H  nurm.,t, rt,« m ^ 'ckelgehalt von 90% und höher verstanden; es
“titir; Gegenstände aus Reinnickel betroffen, die mit dein

rinnickel" versehen oder sonst einwandsfrei als aus
"oel bestehend festgestcllt finö.

Keugen oder verkaufen, oder die solche Gegenstände, die
zum Verkauf bestimmt sind, im Besitz oder in Gewahrsam
haben;

2. Haushaltungen;
3. Hauseigentümer;
4. Unternehmungen zur Verpflegung fremder Personen, ins¬

besondere Gast- und Schankwirtschaften, Pensionate,
Kaffeehaus-, Konditorei- und Küchenbetriebe, Kantinen,
Speiseanstalten aller Art, auch solche auf Schiffes, Bah¬
nen u. dgl.;

5. öffentliche(einschl. kirchliche, stiftische usw.) und private
Heil-, Pflege- und Kuranstalten, Kliniken, Hospitäler,
Heime, Kasernen, Erziehungs- und Strafanstalten, Ar¬
beitshäuseru. dgl.

8 4.
Beschlagnahme.

Die durch 8 2 gekennzeichneten Gegenstände aus Kupfer,
Messing, Reinnickel1°), auch die verzinnten oder mit einem anderen
Ueberzug(Metall, Lack, Farbe u. dgl.) versehenen, werden hiermit
beschlagnahmt.

Die Beschlanahme erstreckt sich auch auf solche Gegenstände,
die aus Kupfer, Messing und Reinnickel hergestellt worden sind,
das von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlichen Kriegs¬
ministeriums oder durch die Behörden, welche die Beschlagnahme-
Verordnungen erlassen haben, freigegeben worden ist. Bei diesen
letzteren bleibt die Festsetzung des Preises Vorbehalten.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr betroffenen Gegenständen verboten
ist und rechtegeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die
im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.
Trotz der Be;chlagnahme sind alle Veränderungen und Verfüg¬
ungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der Durchführung be-
auftrogten Kommunalbehörde erfolgen. Erlaubt ist die Ent¬
fernung der Beschläge(siehe8 9)- Die Befugnis zum einstwei¬
ligen ordnungsmäßigen Gebrauch bleibt unberührt.

8 s.
Meldepflicht.

Die von der Beschlagnahme Betroffenen haben unter Be-
nutzung des vorgeschriebenen Meldevordruckes eine Bestandsmel¬
dung der beschlagnahmten, durch8 2 gekennzeichneten Gegenstände
an die mit der Durchführung der Verordnung beauftragten Be¬
hörden innerhalb der von den letzteren festzusetzenden Frist ein¬
zureichen. Nicht zu melden sind diejenigen Gegenstände, die be¬
reits nach der Bekanntmachung betr. Bestandsmeldungund Be¬
schlagnahme für MetalleM. 1/4 15 K. R. A. vom 1. Mai 1915 der
Meldepflicht unterlagen.

8 6.
Ablieferung der beschlagnahmten Gegenständ.

Wer die Mühe dieser Bestandsmeldung vermeiden will, hat
die beschlagnahmten Gegenstände, soweit ersorderlich, auszubauen
und an den von der beauftragten Behörde zu bezeichnenden Ab-
'-Referungsstellcngegen eine Anerkenntnisbescheinigungabzr
liefern

Die Anerkenntnisbescheinigungwird an den von den Behörden
bezeichneten Zahlstellen eingelöst.

Diese freiwillige Ablieferung muß bis zum 25. September
1915 erfolgen.

Wer die Gegenstände innerhalb dieser Frist freiwillig abliefert,
bleibt von der Anmeldepflicht für die abgelieferten Gegenstände
befreit. Säintliche beschlagnahmten in dieser Frist nicht freiwillig
abgelieferlen Gegenstände müssen gemeldet werden.

8 7-
Spätere Einziehung.

Tie Bestimmungen über sämtliche durch diese Verordnung be¬
schlagnahmten in der vorgeschriebenen Frist nicht freiwillig abge-
lieserten Gegenstände werden später erfolgen.

8 8.
Ausnahmen.

Ausgenommen find mit dem beschlagnahmten Metall über¬
zogene(z. B. galvanisch) und plattierte Gegenstände aus Eisen oder
einem anderen nicht beschlagnahmten Metall.

Bestehen Zweifel, ob gewisse Gegenstände von der Verordnung
betroffen sind, so kann eine Befreiung von der Beschlagnahme be¬
willigt werden. Ueber die Befreiung entscheidet die mit der Durch¬
führung der Verordnung beauftragte Behörde endgültig.

8 9.
llebernahmepreise.

Für die freiwillig abgelieferten Gegenstände werden die nachfol¬
genden, einheitlich festgesetzten llebernahmepreise bezahlt, in
denen die ileberbringungskosten mit abgegolten sind:

llebernahmepreise für jedes Kilogramm.

Für Gegenstände aus Kupser Messing Nickel
Mark Mar»

ohne Beschläge ') . . . 4,00 . 3,00 13,00
mit Beschlägen ') - . . . 2,80 2,10 10,50

Die Gegenstände werden mit den Beschlägen gewogen; auf
Grund dieses Gewichtes ergibt sich der Preis nach obiger Tabelle.

Uebersteigt das Gewicht der Beschläge schätzungsweise bei
Gegenständen au; Kupfer und Messing 30 Prozent, bei solchen
aus Nickel 20 Prozent des Gesamtgewichtes des Gegenstandesso
wird der 30 bezw. 20 Prozent überschreitende Prozentsatz geschätzt,
vom Gewicht abgesetzt und nicht bezahlt.

Als Entschädigung für etwa erforderliche Ausbauarbeiten wird
für jedes Kilogramm der ausgebauten Gegenstände 0,50 Mark ver¬
gütet.

Die vorstehenden Preise sind aus Grund der Anhörung von
Sachverständigen als reichliche Preise festgestellt worden.

’) Unter Beschlägen sind Oefen, Ringe, Handhaben, Stiele und
Griffe aus Eisen, Ihviz und dergl. verstanden.

8 10.
Aufbewahrung der Gegenstände.

Der von der Beschlagnahme Betroffene ist verpflichtet, die
Gegenstände bis zum Ablauf einer von der beauftragten Behörde
zu bestimmenden Frist bezw. bis zur Einziehung oder bis zu einer
ihm gestatteten Veränderung oder Verfügung zu verwahren und
pfleglich zu behandeln. Die Befugnis zum einstweiligen ordnungs¬
mäßigen Gebrauch bleibt unberührt.

8 11.
Durchführung der Verordnung.

Mit der Durchführung der Verordnung werden die Kommunal-«
verbände beauftragt; diese erlassen auch die Ausführungsbestim¬
mungen. Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kom-
munalvcrband im Sinne dieser Verordnung zu gelten hat. Die
Komniunalverbände können den Gemeinden die Ausführung dieser
Verordnung übertragen. Gemeinden, die nach der letzten Volks¬
zählung mehr als 10000 Einwohner haben, können die Uebertrag-
ung verlangen.

8 12. s
Strafbestimmungen.

Wer vorsätzlich die Bestandsmeldung auf dem vorgefchrieben--
nen Fcrmulnr nicht in der festgesetzten Frist einreicht oder wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder den er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntau¬
send Mark bestraft. Auch können Vorräte, die verschwiegen sind,
im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden. Fahrlässige
Verletzung der Auskunftspflicht wird mit Geldstrafe bis zu drei¬
tausend Mark, im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten bestraft.

Ferner wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft, so¬
fern nicht noch den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, wer das Verbot gemäß 88 4 und 5 dieser Verordnung
Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt.

Mainz,
Frankfurt a. RI, den 31. Juli 1915.

Der Gouverneur der Festung Mainz.
Stellvertr. Generalkommando 18. Armeekorps

Bekanntmachung
betr. Bcsiauderhebung und Beschlagnahme von Chemikalien

und ihre Behandlung.
Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allgemeinen Kennt¬

nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung— worunter
auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt — sowie jedes
Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt finö,
nachß 9 Buchstabel>*) des Gesetzes über den Belagerungszustanv
vom4. Juni 1851 oder Artikel4 Ziffer 2**) des Bayerischen Gesetzes
über den Kriegszustand vom 5. November 1912 oder nach
8 5***) der Bekanntmachung über VorratserhebungenvomZ. Febr.
1915 bestraft wird.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

->) Die Verordnung tritt am 31. Juli 1915, nachts 12 Uhr, IN
Kraft und ersetzt die Verordnung vom 30. Juni EU. I. 1./7. 15.
k.  ii . a.

b) Für die im 8 3 Absatzg bezeichneten Gegenstände treten
Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder der
Einlagerung der Waren in Kraft.

c) Beschlagnahmtund meldepflichtig sind auch die nach dem 31.
Juli 1915 etwa hinzukommenden Vorräte, jedoch nur, wenn die :n
Spalte II der Uebersichtstafel verzeichneten Mengen überschritten
sind.

d) Falls die im 8 4 aufgeführten Mindestmengen am 31. Jull
1915, nachts 12 Uhr, nicht erreicht sind, treten Meldepflicht und Be¬
schlagnahme für die gesamten Bestände an dem Tage in Kraft, an
welchem diese Mindestvorräte überschritten werden.

e) Verringern sich die Bestände eines von der Verordnung Be¬
troffenen nachträglich unter die angegebenen Mindestmengen(siehe
8 4), so behält die Verordnung trotzdem für diesen ihre Gültigkeit.

8 2.
Von der Verordnung betroffene Gegenstände.

Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom Inkrafttreten dieser
Verordnung ab bis auf weiteres sämtliche Vorräte der in der unten¬
stehenden Uebersichtstafel aufgeführten Klaffen (einerlei, ob Vor¬
räte einer, mehrerer oder sämtlicher Klassen vorhanden sind), mit
Ausnahme der im 8 4 bezeichneten Vorräte.

8 3.
von der Verordnung betroffene Personen, Gesellschaften usrv.

Von dieser Verordnung werden betroffen:

Wer in einem in Belagerungszustanderklärten Orte oder
Distrikte em bei Erklärung des Belagerungszustandesoder wäh¬
rend desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt oder zu solcher Ueber¬
tretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die bestehenden Gesetze
keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft werden.

’*) Wer in einem in Kriegszustanderklärten Orte oder Be¬
zirke eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während
desselben non dem zuständigen obersten Militärbefehlshaberzur
Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Vorschrift Übertritt
oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt, wird, wenn nicht
die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständigeAngaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden
Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder un-
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögenrfalle mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten bestraft.



I

a) alle gewerblichen Unternehmer, Firmen oder Personen , ln
deren Betrieben die im 8 2 aufgesührtcn Gegenstände er¬
zeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, soweit die Vorräte
sich in ihrem Gewahrsam befinden, oder die solche Gegenstän¬
de aus Anlaß ihres Wirtschaftsbetriebes, ihres Handelsbe-
tsiides oder sonst des Erwerbes wegen für sich oder für an¬
dere in Gewahrsam haben, oder bei denen sich solche Gegen¬
stände unter Zöllaufsicht befinden;

b) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
Verbände, in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden, oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam haben, oder bei denen sie sich unter
Zollaufsicht befinden;

c) Personen , welche zur Wiederverüußerung oder Verarbeitung
durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der im 8 2 aus¬
geführten Art in Gewahrsam genommen haben, auch wenn
sie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben;

d) alle Empfänger (der unter a bis e bezeichneten Art) solcher
Gegenstände nach Empfang derselben, falls die Gegenstände

' sich am Meldetag auf dem Versand befinden und nicht bei
einem der unter a bis . b aufgeführten Unternehmer , Perso¬
nen usw. in Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten
werden;

e) auch diejenigen Personen , Gesellschaftenusw., deren Vorräte
durch schriftliche Einzeln erfügung beschlagnahmt worden sind.
Sie Einzelveriügungen und die Verordnungen Ost. I . 124/
1. 15. IC: R . A., Cli. 1. 1./4. 15. K . R . A. und Ch . I . 1. /6.
Verordnung ersetzt.

Von der Verordnung betroffen sind hiernach insbesondere nach¬
stehend aufgesührte Betriebe und Personen;

oewerbliche Betriebe : Chemische Fabriken , Sprengstofsabriken
" 15 K . R. A. werden durch diese allgemeine und erweiterte

und alle Betriebe, die Chemikalien Herstellen oder verarbei-

Handelsbetriebe: Kaufleute, Lagerhalter . Spediteure , Kommis¬
sionäre usw.;

wirtschaftliche Betriebe : Landwirte usw.
Sind in dem Bezirke der verordnenden Behörde neben der

Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigsabriken, Filialen , Zweig¬
bureaus , Nebengüter u. dgl.), so ist die Hauptstelle zur Meldung
und zur Durchführung der Peschlagnahmebestimmungen auch für
diese Zweigstellen verpflichtet. Die außerhalb des genannten Be¬
zirks (in welchem sich die Hauptstelle befindet) ansässigen Zweig¬
stellen gelten als selbständige Betriebe.

8 4.
Ausnahmen von der Verordnung.

Ausgenommen von dieser Verordnung sind solche im § 3 ge¬
kennzeichneten Personen, Gesellschaften usw., deren Vorräte (ein¬
schließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen, die sich im Bezirk
der verordnenden Behörde befinden) am 31. Juli 1915, nachts 1?
Uhr, geringer sind als die in der .untenstehenden Uebersichtstafel
(Spalte E) aufgeführten Mengen . Auch diese Personen sind auf
besonderes Verlangen der zuständigen Behörde zur Meldung ihrer
Vorräte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet. Für Zugänge gilt die
Bestimmung des § 1 ».

§ 5.
Besondere Bestimmungen.

a) Die Verwendung der beschlagnahmtenBestände hat nach
der in der untenstehenden Uebersichtstafel angegebenen Welse zu er-
folgen.

b) 1. Die Verarbeitung beschlagnahmter Stosse zu anderen Sr-
schlaanahmten Siofsen (, . B. Umwandlung von Salpeter in Sal-
pclersäure, Zinkblende in Schweselsäure. Salpetersäure in Ammv-
niaksalpeter ist den Verbrauchern nach Spalte A der llebersichs?.
tatet ohne weiteres, sonst jedoch (auch wenn mittelbare Austrüge
von Heer oder Marine, z. B. aus Zwischenerzeugnisse von Spreng,
stoffen und Pulver vorliegen) nur aus Grund von Umwandlung?,
eclaubnisscheinen der Kriegs-Rohstoss-Abteilung des Preußischen
krlegsministeriums gestattet. ^ ,

II . Verkauf beschlagnahmterBestände an andere als die in
Spalte e der Uebersichtstafel Genannten wird durch die Kriegs.
Rohstoff-Abteilung des Preußischen Kriegsministeriums gestattet
für unentbehrlich erscheinende Mengen monatlich auf Antrag.

III Die Lieferung (Lagerwechsel) .beschlagnahmter Mengen ist
mit der in Spalte D der Uebersichtstafel genannten Ausnahme nur
auf Grund von Versanderlaubnisscheinender Kriegs-Rohstoss-Ab-
teilung des Preußischen Kriegsministeriums gestattet. Der Der-
sanderlaubnisschein berechtigt zur Lieferung, ohne daß der Liefernde
zu einer Prüfung der ordnungsmäßigen Verwendungbei dem (Em¬
pfänger verpflichtet ist. . , ,

Anträge auf Umwandlungs-, Verkaufs- und Verfanderlaubnls-
scheine sind an die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft, Berlin IV Kd,

Uebersichtriaftl.
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Lieferung

Versand) be-
chlagnahmter

Mengen

E

Nicht beschlag¬
nahmt sind Vor¬
räte, deren De-
amtbetrag aller

Arten einer Stoff-
zattung am Tage
der ersten Be¬
schlagnahme

deiner war als

F

Freigegeben j
werden zum
verbrauch

0

Gestattet wird
lerkauf beschlag-
lahmterBeftände l
an andere als

die in Spalt « C
Genannten für

H

Frei bleiben
Zugänge

>eren monat-
icher Gesamt-
betrag aller
Arten einer
Stoffgattung
kleiner ist als

)

Verbraucher
m Sinne des
5 5 c, 2. Satz
ist nur ein
Verkäufer,

>er monatlich
weniger an
seine stund-
chaft verkauft

als

st

Sonderbestimmungen

1 1

a

Salpetersttckstoff(Zuhalt) jb
in Natron - (Chile-), stall-, i

Kath* (Horgc»), n
ArnmoniaErfalpeter l

t
t
c
f
f

enjenigen Besitzern, die i
n ihren Büchern aus«
oeijen, daß sie mit den
verbrauchlen Mengen
nter bestmöglicher|flus»
eute unmittelbar Auf-
räg der deutschen Armee
der Marine auf Spreng-
toffe und Pulver aus-
übren:

tut auf Grund
>on Umwand-
lungserlaub-
nisscheinen

gemäß § 5 b I

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. strupp (Essen),

striegschemikalienAktien¬
gesellschaft, Berlin XV 66,

Mauerstr. 63.65;

nur auf Grund
von Versand¬

erlaubnis¬
scheinen ge¬
mäß § 5 b 111

75 Kg Salpeter¬
stickstoff der

stlaffena und b
zusammen

(75 Kg Salpeter¬
stickstoff ent¬

sprechen unge¬
fähr 450 Kg

synthetischen öd.
raffiniertem Na-

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 5c

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich quf Antrag
gemäß § 5 b II

0,1 te
Salpeterstick-
toff (Inhalt)

*

2 kg
Salpeterstick-
toff (Inhalt)

als Sprengstoff und
Pulver gelten auch
die von der deut¬
schen Armee oder

b

SSlpeiKskickflöff(Jnbalt ) denjenigen Besitzern, die
in Salpetersäure jeder in ihren Büchern aur-

GrädigKeit, auch gewischt weisen, daß sie mit den
uiid verunreinigt verbrauchten Mengen

unter bestmöglicher Aus¬
beute unmittelbar Bus.
träge der deutschen Armee
oder Marine auf Spreng¬
stoffe und Pulver aur>
Isühren;

lur auf Grund
oort Umwand-
lungserlanb-
nisscheinen

gemäß 8 5b I

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. strupp (Essen!,

UriegschemikalienAktien¬
gesellschaft, Berlin XV 66,
Mauerstr. 65/65, unter A
genannte Verbraucher für

die unter A genannten
Bedürfnisse, Kundschaft der
Verbraucher im Sinne des

8 Sc. 2. Satz;

nur auf Grund
vonversand-

erlaubnis-
fch-inen ge¬
mäß 8 5 b III

tronsalpeter od.
480 Kg Lhilesal-
peter od. 54V Kg
stalisälpeter od.
570 Kg Norge-

salpeter oder
430 Kg Ammo¬
niaksalpeter od
340 kg IVO proz.

Salpetersäure)

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 5c

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich auf Antrag
gemäß § 5 b II

1 Kg
Salpeterjtick-
stoff(Inhalt)

M kg
Salpeterstick¬
stoff (Inhalt)

Marine bestellten
Rauch- oder Leucht-

Körper

c

Toluol (Inhalt ) in rohem, denjenigen Besitzern, die
gereinigtem, reinem Toluol lin ihren Büchern aus-
oder in Erzeugnissen, die IweiseN, daß sie mit den
durch vetarbeitnng von verbrauchten Mengen
Toluol entstanden sind, unter bestmöglicher Aus-
insbesondere in Nitroto- beute unmittelbar Auf-

luolen aller Art träge der deutschen Armee
oder Marine auf Spreng¬
stoffe oder Pulver aus-

fführen;

nur auf Grund
von Umwand-
lungserlaub-
nlsschUnen

gemäß § 5b I

Militär -, Marinebehörden,
Friedr . strupp (Essen),

striegschemikalienAktien¬
gesellschaft, Berlin XV 66,

Mauerstr. 63/65;

nur auf Grund
von Versand¬

erlaubnis¬
scheinen ge¬

mäß § 5b III

2V kg Toluol (Zn-
halt ), sowie vor-
rätige toluolhal¬
lige Leftändeund
Zwischenvrodukte
aus der Fabrikat,
von Thlortoluol,
Benzaldehyd und

Benzoesäure

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 5c

unentvehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich auf Anirag
gemäß § 5 b II

wegen der ioluol-
haltigen Rohstoffe
und des Zwanges
zur Toluolgewinn-
uug wird auf die
„Bekanntmachung

über die Verwen¬
dung von Benzol

und Solventnaptha
sowie über Höchst¬

preise für die!«
Stoffe" verwiesen

d

IapanKampfer (Inhalt ) in denjenigen Besitzern, die
IapanKampfer jeder Auf. in ihren Büchern aus.
bereitungsgleichgültig, wo weisen, daß sie mit den
die Aufbereitungstattsand), verbrauchten Mengen
auch in stampferpulverund unter bestmöglicher Aus-

stampferblume beute unmittelbar Auf-
- träge der deutschen

Armee rder Marine ans
Sprengstoffe, Pulver und
Medikamenteaussühren;

nur auf Grund
von Umwand¬
lungserlaub¬
nisscheinen

gemäß § 5b I

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. strupp (Essen),

striegschemikalienAktien¬
gesellschaft, Berlin W 66,
Mauerstr. 63/65, unter A
genannte Verbraucher für

die unter A genannten
Bedürfnisse, stundschaft der
Verbraucher im Sinne des

8 5c, 2. Satz;

nur auf Grund
von Versand¬

erlaubnis¬
scheinen ge-
mäß 8 5 b III

2o kg Japan-
knmpfer (Inh «lt)

unentbehrllch
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 Sc

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich auf Antrag
gemäß § 5 b II

0,05 kg.
stampfer
(Inhalt)

0,5 kg
stampfer
(Inhalt)

1- - - !- --

e

Glyzerin(Inhalts in reinem,
unreinem und gemischtem
Glyzerin mit 50 v. k . und

mehr Reingehalt

denjenigen Besitzern, die
in ihren Büchern aus-
weisen, daß sie mit den

verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Aus¬
beute unmittelbar Auf¬

träge der deutschen
Armee und Marine aus¬
führen, für die von de,
bestellenden Behörde die

Unersetzlichkeit
bescheinigt ist.

nur auf Grund
von Umwand-
lungserlaub-
nisjcheinen

gemäß § 5b I

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. strupp (Essen),

striegschemikalien Aktien¬
gesellschaft, Berlin XV 66,
Mauerstr. 63/65, unter A
genannte Verbraucher für

die unter A genannten
Bedürfnisse, stundschaft der
Verbraucher im Sinne des

8 5c, 2. Satz;

nur auf Grund
von versand-

erlüubnis-
fcheinen ge¬
mäß 5 b III

50 kg Glyzerin
(Inhalt)

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 Sc

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat-
sich auf Antrag
gemäß § 5 b II

O.l kg
Glyzerin
(Inhalt)

3 kg.
Glyzerin
(Inhalt)

f

Schwefel (Inhalt ) in
Schwefel und Schwefelkies
aller Art, in Zinkblende,
in schwefliger Säure sowie
in rauchenderu. wässeriger
Schweselsäure jeder Grädig¬
keit (auch in gemischter und

verunreinigter Säure)

denjenigen Besitzern, di«
in ihren Büchern aus-
weijen, daß sie mit den
verbrauchlen Mengen

unter bestmöglicher Aus.
beute unmittelbar Auf¬

träge der deutschen
Armee oder Marine au
Sprengstoffe und pulve,
aussühren;

nur auf Grund
von Umwand-
luugserlaub-
nisfcheinen

gemäß § 5bI

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. strupp (Essen),

striegschemikalien Aktien¬
gesellschaft, Berlin W 66,
Mauerstr. 63/65, unter A
genannte Verbraucher für
die unter A genannten

Bedürfnisse, stundschaft der
Verbraucher im Sinne des

8 5c, 2. Satz;_
Militär -, Marinebehörden,

Friedr. strupp (Essen),
striegschemikalien Aktien,
gesellschaft, Berlin XV 66,
Mauerstr. 63/65, unter A
genannte Verbraucher für
die unter A genannten

Bedürfnisse, stundschaft der
Verbraucher im Sinne des

8 5c, 2. Satz;

nur auf Grund
von Versand-

crlaubnis-
fcheinen ge¬

mäß 8 5 b III

l5l/0 kg Schwefel
(Inhalt ) (ent¬
sprechen etwa

4600 kg 100 pro-
zentigemSchwefel
säuremonohydrat

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 5c

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich auf Anirag
gemäß § 5 b II

25 kg
Schwefel
(Inhalt)

100 kg
Schwefel
(Inhalt)

als Sprengstoff
Pulver gelten auch
die von der deut¬
schen Armee oder
Marine bestellten

Rauch- oder Lench>'
Körper

nur auf Grund
von verfand-

erlaubnts-
fcheinen ge¬

mäß 8 5 blll

125 kg Ehlor
(Inhalt)

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich auf
Antrag gemäß

8 5c

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich auf Antrag
gemäß § 5 b II

l kg Ehlor
(Inhalt)

20 kg Ehlor
(Inhalt)

2

Ehlor (Inhalt , in denjenigen Besitzern, dr,
flüssigen, u. gasförmigem in ihren Büchern aus
Zustand sowie in Ehlorkalk weisen, daß st- mit der

verbrauchten Mengen
lunter bestmöglicher Aus
beute unmittelbar Auf

träge der deutschen
Armee oder Marine au
stampf-, Medizinal- un!
Desinfektionsmittel aus
führen:

nur auf Grund
von Umwand¬
lungserlaub¬
nisscheinen

gemäß8 5b I

Swischenerzeugnisfe aus
dem Herstellungswege, von

denjenigen Besitzern, di
fin ihren Büchern aus

nur auf Gruni
von Umwand
lungserlaub-
nisfcheinen

- gemäß 8 5b l

!
r

Militär -, Marinebehürden,
Friedr. strupp (Essen),

striegschemikalien Aktien¬
gesellschaft, Berlin XV 66,
Mauerstr. 63/65, unter A
genannte Verbraucher für
die unter A genannten

Bedürfnisse;

nur auf Grund
von verfand-

erlaubnis-
scheinen ge¬

mäß 8 5bIII

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich au
Antrag gemäs

8 Sc

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat-
lrch auf stntrog
gemäß 8 S b 11

h

o, b, c, d, e, f, g bis >,
soweit sie nicht oben ge¬

nannt sind

weisen, daß sie mit de,
verbrauchten Mengen

lunter bestmöglicher Aus
beute unmittelbar Ans
| träge der deutschen
Armee oder Marine au

ISprengstoffe und pulve
aussühren;

i

aus ' a dis si gefeitigle
stampfmittel wie Pulver,
Sprengstoff usw. aller Art.

den bestellenden Militär
I oder Marinebehörden-

die bestellenden Militär-
oder Marinebehörden;

ohne weiteres
an die be<
slellendkn

Militär - und
Marlnebe-
hörden, im
übrigen nur

aus Grund vor
versand-

erlaubnis-
fcheinengemä

8 5blll

Ii

unentbehrlich
erscheinende

Mengen
monatlich au'
Antrag gemäs

8 Sc

unentbehrlich
erscheinende

Mengen monat¬
lich auf Antrag
gemäß 8 S b 11
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Mauecslcaße 63/65, zu richten, der die Vorprüfung der Anträge
obliegt.

o) Freigegebcn werden durch die Kriegs-Rohstoff-Mteilung die
für anderen als in Spalte A der Aebersichtstajel genannten Bedarf
unentbehrlich erscheinenden Mengen zum Verbrauch monatlich aus
Antrag. _Als Verbraucher gilt auch der Verkäufer einer Menge, die
kleiner ist als die in Spalte II der Aeberfichtstafel verzeichnete, so¬
fern der Verkäufer monatlich im ganzen an seine Sunchchafi nicht
mehr verkauft als die in Spalte J verzeichnete Menge. Die Anträge
auf Freigabe find an die Kriegschemikalien Aktiengefellschaft, Berlin
W 66 , Mauerftrafze 63/65 , zu richten , der die Vorprüfung der An¬
träge obliegt.

Der nicht verbrauchte Teil der sreigegebenen Menge verfällt mll
Ablauf des letzten Gültigteitstages, auf den der Freigabefcheinlau¬
tete erneut der Beschlagnahme, so weit sie nicht nach Spalte 13/ der
Aeberfichtstafel frei bleiben.

Bach Spalte A und B der untenstehenden Aeberfichtstafel ver¬
arbeitete, aber hierbei nicht verbrauchte(also noch technisch nutzbare)
Wengen verbleiben unter der Beschlagnahme.

> d) Für den Handel, auch mit sreigegebenen Mengen, sind die
vom Bundesrat oder Reichskanzler oder von den verordnenden Mili¬
tärbehörden etwa feflgefehken Preisgrenzen maßgebend; Ausnah¬
men bedürfen der Zustimmung derjenigen Behörde, welche zur Be¬
willigung von Ausnahmen von Höchstpreisen ermächtigt ist.

Jede andere Verwendung und Verfügung ist verboten.
Auch die unter A der Aeberfichtstafel genannten Verbraucher

unterliegen den Bestimmungendieses Paragraphen, soweit sie nicht
ausdrücklich ausgenommen find.

Mainz,
Frankfurt a. M., im Juli 1915.

§ 6.
Meldebestimmungen.

Die von dieser Verordnung betroffenen Vorräte find monatlich
zu melden.

Die erste Meldung hat auf einem Meldeschein bis zum 10. Au¬
gust 1915 zu erfolgen und ist an die Kriegschemikalien Aktiengefeli-
fchaft, Berlin W 66, Mauerstraße 63/65, zu richten. (Die Briefe
müssen ordnungsgemäß frankiert fein.)

Die KriegschemikalienAktiengesellschaft wird an diejenigen Fir¬
men, die im Juli Vorräte gemeldet haben, Meldescheine für die Mo¬
nate August, September und Oktober versenden. Meldepflichtige,
die bis zum 5. August dieses Jahres keine Meldescheine erhalten ha¬
ben, haben solche am 6. August von der KriegschenstkaNenAktien¬
gesellschaft schriftlich emzufordern. Die verlangten Meldungen übe.
Vorräte , Abgänge usw. sind deutlich in den auf dem Meldeschein
befinonchen Spalten anzugeben. In denjenigen Fällen , ln welchen
genaue Ermittelung des Gewichts durch Verwiegen mit unverhätt-
nismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist, können die Gewichte nach
dem Lagerbuch oder nach Belegen aufgegeben werden. Die Beleg¬
müssen zur Nachprüfung bereitgehalten werden.

Weitere Mitteilungen darf der Meldeschein nicht enthalten . Nur
solche Bestandsmeldungen, die auf dem vorgeschriebenen Meldeschein
gemacht werden, gelten als ordnungsmäßig abgegeben.

Die späteren Meldungen über Vorräte , Abgänge usw. sind in
gleicher Weise monatlich, pünktlich bis zum 10. jeden Monats , an
die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft, Berlin W 66 , Mauerstraße
63/65, einzureichen, von der die Uebersendung der hierzu erforder¬
lichen Meldescheine an diejenigen Firmen unaufgefordert erfolgen

wird, die im August Vorräte an Chemikalien gemeldet haben. An¬
dere Firmen Häven die Scheine einzufordern.

Bei vollständigem Abgang der Vorräte durch Verarbeitung,
Verbrauch, Verkauf laut Spotte A, B, C, . D.. unb. G der unten¬
stehenden Uebersichtsiafelöder Freigabe laut Spalte ist einma¬
lige Fehlanzeige am nächstfolgenden Meldetermin eknZureichen.
Eine weitere Meldung ist dann jö länge nicht erforderlich, als Vor¬
räte nicht mehr vorhanden sind. Die Beschlagnahme wird jedoch
bei Zugang neuer Vorräte sofort wieder wirksam, so bäh alsdann
bis zum 10. jeden Monats wieder eine Bestandsmeldung einzu¬
gehen hat, es sei denn, daß die Zugänge nach § le von der Be¬
schlagnahme frei sind.

Anfragen, die vorliegende Verordnung betreffen, sind an die
KriegecheMikalien-Aktiengesellschaft zu richten.

8 7-
Amsang der Meldung.

Außer den Angaben über die Vorratsmengen ist änzugeben,
wen; die fremden Vorräte gehören, die sich im Gewahrsam des
Ausknnftspflichtigen (88 3 und 4) befinden.

§ '8 .
Lagerbuch.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzurichten, aus dem
jede Aenderung der Vorratsmengen und ihre Verwendung ersicht¬
lich sein muß. J

Zur Feststellung, ob die Angaben richtig gemacht sind, mMen
im Aufträge des Kriegsministeriüms Beauftragte der PülMi - und
Militärbehörden die Borratsräume untersuchen und die Mutzer der
zur Auskunft Verpflichteten prüfen.

Der Soiivermm der Mutig Mainz und StcBwrtr. Eeueralksmmaudo des xvm. Armeekorps.

Nichtamtlicher Teil.

Die Kriegslage-
Der Donnerskag -Tagesberichk.

W. B . (Amtlich.) Großes Hauptquartier . 29 . Juli.

Westlicher Kriegsschauplatz.
In Flandern schoß unsere Artillerie einen auf dem

Zurnes-Kanal liegenden Prahm in den Grund , auf
dem ein schweres Schiffsgeschüh eingebaut war.

Westlich von Souchez wurde ein französischer An¬
griff abgewiesen.

Bei Givenchy in den Argonnen und Vauquois
sprengten wir mit Erfolg Minen.

Französische Sprengungen in der Champagne ver¬
liefen ergebnislos.

Oestllcher Kriegsschauplatz.
Nördlich des Njemen ist die Lage unverändert.
Nordöstlich von Suwalki beiderseits der nach Olita

sührenden Bahn besetzten unsere Truppen einen Teil
der feindlichen Stellungen . Sie machten dabei 2910
Gefangene uno erbeuteten 2 Maschinengewehre.
. Gestern und in der Nacht zu heute wiederholten die

Russen ihre Angriffe gegen unsere Front südlich des
Rarem und südlich von Nasielsk. Alle Vorstöße schei¬
terten unter schweren feindlichen Verlusten. Westlich von
Rowo-Georgiewsk , auf dem Südufer der Weichsel, nahm
eine halbe deutsche Kompagnie bei einem Aeberfall 128
Russen gefangen . In der Gegend südwestlich von Gora-
Kalwarja versuchten die Russen in der Nacht vom 27.
zum 28. Juli nach Westen vorzudringen . Sie wurden
gestern angegriffen und zurückgeworfen.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage bei den deutschen Truppen ist im Allge¬

meinen unverändert.

Oberste Heeresleitung.

Die österreichisch-ungarischen Tagesberichte.
WB na. Wie n, 28. Juli. Amtlich wird verlaukbart, 28. Juli,

mittags:
Russischer Kriegsschauplatz.

Der Feind unternahm zwischen Weichsel und Bug und bei So-
ml eine Reihe heftiger, jedoch erfolgloser Gegenstöße.
, Westlich Iwangorod brach ein feindlicher Vorstoß unter un-
lerem Feuer zusammen.

Ikallenischer Kriegsschauplatz.
Gestern ermattete auch der gegen das Plakeau von Doberdo

^richkete Angriff der Italiener. Stellenweise unterhielten sie noch
'Mhefkiges Artilleriefeuer, ansonsten rossten sie sich nunmehr zu

eeinzelten schwachen Vorstößen ans, die mühelos abaewiesen"Ursen.
v; 3n dem Kampf großen Stils krak somit eine Pause ein. Wie

so endete auch die ungleich gewaltigere zweite Schlacht im
^zischen mit einem vollständigen Mißerfolge des angreifenden
irfwüv ’ êr  diesmal in ungefähr 30 Kilometer breitem Raum zwl-
wt dem Monte Sabatino und der Küste7 Korps mit mindestens
d. r"soukerie- und Mobilmilizdivisionen einsehke und um jeden
j ’5 ohne Rücksicht auf Opfer an Menschen und Material durchzu-
^myen versuchte. Die Gesamtverluste der Italiener sind auf 100 000
u. ^"wschätzen. Erst die Geschichte wird die Leistungen un-
^ . i'^ reichcn Truppen und ihrer siegreichen Führer in dieser Ab-
^7?9<hlachk bewerten: unerschnttert und unerschütterlich stehen sie

,,mer  da , wo sie vor zwei Monaten den Feind erwarteten.
Sf«r, * "icht nur von den in zwei Schlachten heiß umstrittenen
5 P,, l!!, ? Pn  im Görzischen , sondern auch von unserer ganzen zur

"""igung im Südwesten der Monarchie gewählten Kampffront.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstab»,

v. h ö s e r , Feldmarschalleutnanl.

Ereignisse zur See.
j0r/J'n 27 . Juli früh unternahmen unsere leichten Kreuzer un

bootseivheiten einen erfolgreichen Angriff ans die Eifer
IgAjltrecke von Ancona bis Pesaro und beschossen die Stattonsar
dHT.' Bahnhofsmagazine. Wachthäuser und Eisenbahnbrückena
!̂ ,7>.^ustenstrecke mit gutem Erfolg. Mehrere Lokomotiven un
Jan« >Waggons wurden demoliert: ein Bahnhofsmagazin 7

geriet in Brand, der eine starke Explosion zur Folge hatte.
'Mieikig belegten unsere Seeslugzeuge den Bahnhof, ein

Kasernen und sonstige militärische Objekke in Ancona et
dl« mit Bomben, wobei der Ranglerbahnhofsehr stark beschö
* und viel rollendes Material zerstört wurde.

**** Naphtatank entstand ein noch auf 30 Seemeilen flchl

^ "beiten sind ohne Verluste zurückgekommen. Feindlich
Airelkkrafke wurden nicht gesichtet.

Flokkenkommando.

. t

WB na. Wien,  29 . Juli. Amtlich wird verlautbart: 29. Juli
1915, mikags:

Russischer Kriegsschauplatz.
An der Grenze zwischen Bukowina und Vessarabien überfielen

kroatische Landwehr und ungarischer Landsturm eine stark ausgc-
baüte russische Stellung. Der Feind wurde vollständig überrascht
und flüchtete nach blutigem Handgemenge, das ihm 170 Tote kostele,
aus seinen Verschanzungen.

Oestlich Kamionka—Strumilowa nahmen unsere Truppen einen
Oberslleuknant, 7 Offiziere und 500 Mann gefangen.

Bel Sokal wurden erneut heskige Angriffe des Gegners zurück¬
gewiesen.

Sonst ist die Lage an der Bordostsronk unverändert.
Italienischer Kriegsschauplatz.

An der küsieniändischen Front unternahmen die Italiener am
Plaleaurande bei Sdraussina und bei Vermegliano erfSlglose Vor¬
stöße. Im Vorfelde des Brückenkopfes von Görz räumte der Gegner
seine Skurmstellungen und ging in feine Linie zurück, die er vor der
Schlacht inne hakte.

An der Karkner Grenze Arkilleriekämpfe und Geplänkel.
Im Tiroler Grenzgebiet wurde ein feindliches Bataillon bei

Marco im Ekschtale zurückgeworfen, eine italienische Kompagnie im
Gebiete der Trosana zersprengt.

Der Stellvertreter des Ehefs des Generalstabe«:
v. H ^fer.  Feldmarschalleutnank.

Klein« Mitteilungen.
Weddigens Heldentod  wird jetzt in der üblichen Weise

amtlich bekanntgegeben. Die Marineverlustliste Nr . 40 enthält am
Schluß schlicht und nüchtern folgenden Vermerk:,, Weddigen, Otto,
Kapitänleutnant , vermißt." Eine weitere Bemerkung deutet an,
daß er sich wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden befindet.
Otto Weddigen hatte zuletzt seinen Wohnsitz in Wilhelmshaven.

WB na . München,  88 . Juli . Den „Münchener Neuesten
Nachrichten" wird aus Berlin geschrieben: In einem Artikel der
„Financial News" vom 16. Juli d. I ., dessen Inhalt aus dem
„Standard " vom 17. Juli hervorgeht, finden sich u. a . folgende
unsere Leser sicher interessierendeMitteilungen : Durch Vermittlung
der Vereinigten Staaten habe Deutschland seinen Gegnern Frie¬
densanerbietungen gemacht, weil es wirtschaftlich vollkommen aus-
geblutet sei. Die Hamburg-Amerika-Linie und die Deutsche Reichs¬
bank feien bankerott. Hamburg habe mit der Potsdamer Gesell¬
schaft vollkommen gebrochen und sende keine Soldaten mehr an
die Front . Noch ernster aber sei die Lage in Bayern , wo die ver¬
zweifelten Bemühungen der besten deutschen Diplomaten nötig
seien, um Bayern von der völligen Loslösung von Deutschland
noch zurückzuhalten. Am Schluß erfahren wir noch, daß Deutsch¬
land bis jetzt 60 Milliarden Kriegsentschädigung an seine Gegner
zu zahlen habe. Der Artikel dient offenbar nur der Stimmungs¬
mache für die englische Kriegsanleihe und natürlich nebenbei der
Agitation für die militärische Anwerbung. Es ist aber kennzeich¬
nend für das englische Publikum, an das es sich wendet, wie dick
die Farben sein müssen, um ihm noch Eindruck zu machen und wie
groß der Pinsel, der die Farben aufträgt.

Berlin.  Wie die „Nordd. Allg. Ztg ." mitteilt , haben er¬
neute Nachforschungen im beschlagnahmten Archiv Belgiens wie¬
derum wertvolles Material von geschichtlicher Bedeutung zutage
gefördert, nämlich Berichte der belgischen Gesandten im Auslande
an ihre Regierung. In ihnen wird auf das bedrohliche Anwachsen
des französischen Chauvinismus und das Wiederaufleben der
deutsch-französischen Gegensätze als Ergebnis der Entente mit Eng¬
land hingewiesen. Umgekehrt findet die Friedensliebe des deut¬
schen Kaisers, 'die friedliche Tendenz des deutschen Volkes und die
große Langmut Deutschlands den Provokationen Englands und
Frankreichs gegenüber Anerkennung. Am Schluffe seiner Ausfüh¬
rungen veröffentlicht das Blatt einen Bericht des belgischen Ge¬
sandten in Paris , Baron Guilleaume, der in deutscher Uebersetzung
lautet : Ich hatte schon die Ehre, Ehnen zu berichten, daß es die
Herren Poincare , Delcassee, Millerand und ihre Freunde gewesen
sind, die die nationalistisch-militaristische und chauvinistische Politik
erfunden und befolgt haben, deren Wiedererstehen wir festgestellt
haben . Sie bildet ein Gefahr für Europa und für Belgien . Die
„Nordd. Allg. Ztg." bemerkt dazu: Es ist, als ob Baron Guilleaume
die Ereigniffe vorausgeahnt hätte, die nur ein halbes Jahr später
eintrafen und in so verhängnisvoller Weise in der Geschichte Bel¬
giens eingegriffen haben.

Unterseebootkrieg und Flaggenschwindel.
WB na . Berli  n , 27. Juli . In der englischen Presse wird

die Nachricht verbreitet, daß in den bisherigen 22 Wochen des
Unterseebootskrieges 98 englische und 95 neutrale Handelsschiffe
versenkt worden seien. Wie wir von zuständiger Stelle erfahren,
stimmen diese Zahlen nicht. Es sind vielmehr bis zum 25. Juli von
deutschen Unterseebooten im Kriegsgebiet versenkt worden : 2Ä
englische, 30 andere feindliche Schiffe, sechs mit feindlichen oer-
wechselte neutrale Schiffe. Außer diesen neutralen Schiffen sind
weitere 27 neutrale Schiffe von deutschen U-Boten angehalten,
untersucht und wegen Führens von Bannware nach dem Prisen¬
recht versenkt worden, da sie nicht eingebracht werden konnten. Der
Vollständigkeit halber sei noch erwähnt , daß außerdem drei neu¬
trale Schiffe von deutschen Unterseebooten infolge von Der-
wechselung angeschossen wurden, aber nicht versenkt sind,
tatsächlichen Zustandes zu erwarten , nämlich daß die Verwaltung
nach Kriegs- und Völkerrecht die Pflicht und das Recht habe, das
Land zu verwalten und die Behörden des Landes wie auch seine
geistigen Führer , geistliche und weltliche, zur Mitarbeit heranzu¬
ziehen. Jedes religiöse, politische und nationale Glaubensbekennt¬
nis werde geachtet, jede ehrliche Mitarbeit , woher sie auch komme,
begrüßt , aber die Pflicht zwinge, gegen diejenigen rücksichtslos ein¬
zuschreiten, die offen oder geheim die Ordnung stören oder vor-
suchen, die Wiederherstellung des öffentlichen Lebens zu verhin¬
dern . Ohne Ansehen der Person werde der Generalgonverneur
diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die sich ihm mit Wort und Tat
widersetzen, und soweit sie sich un Besitze eines öffentlichen Amtes
befinden, von diesem entfernen. Von dem gesunden Sinne der
Bevölkerung Belgiens und ihrer Leiter aber sei zu hoffen, daß
diese aufklärenden Worte falsche Auffassungen beseitigen und die

Erkenntnis verbreiten werden, daß die deutsche Verwaltung dem
Interesse des Landes zu dienen bestrebt ist und eine wahrhäfte Be¬
tätigung vaterländischer Gesinnung in den jetzigen Zeitläuften
allein in der Mitarbeit an den Aufgaben und den Zielen des
Generalgouverneurs bestehen kann.

7 Ein Neutraler über Hindenburg.
, Im „Allgemeen Handelsblad " vom 25. Juli schreibt Ehr . N.

über den Feldherrn u. a.:
Er scheint ein zweiter Blücher zu sein, und verdient wohl den

Namen eines Schlachtenlenkers. Gleich Blücher ist er nur Soldat,
will nichts anderes fein. Nicht Literatur , sondern Geschichte macht
er mit Eisen und Blut . Das Zweckmäßigste, Kühnste, Wirksamste
war seine Strategie . Bei Tannenberg zeigte er, daß auch ln, der
erzwungenen Ruhe seine alten Studienergebnisse nicht verloren
gingen und daß er — trotz beschwerlich gewordenen Reitens und
seiner nicht sanften Kritik im Frieden — ein trefflicher Feldherr
war . Die Ehrungen, die nun einsetzten, empfand er nur als Last.
Er wünschte Ruhe, um seine Pläne der Absicht gemäß auszusühren.
Mit Geduld und Ausdauer überwand er große Schwierigkeiten;
auch hei Rückschlägen wußte er den Mut seiner Trupppen , der noch
alles gut machen konnte, lebendig zu erhalten . Schwer sind feine
Anforderungen, aber dasGeleistete schätzt er nach dem wählen Wert.
Da er gegen sich selbst am strengsten ist, wird ihm blindlings ge¬
horcht. Von „ihm" spricht man , von „Hindenburg " schlechthin.
Ohne alle Titulatur für die Soldaten ist er der Mann , der weiß,
was er will, und es ausführt . Jetzt wieder hät er mit einer in der
Weltgeschichte unerhörten Großzügigkeit die Millionenheere In
Rußland in einer Weise bewegt, die, meng erfolgreich, die höchsten
Vorteile verspricht. Ruhig und Unerschrocken führt er mit geschick-
ten Unterführern ans , was er einst auf der Karte studierle. Hinden-
ourg fft ein Mann der Tat , ein Schweiger , der still plant Und weiß,
daß Wort und Werk ganz verschiedene Dinge sind. Große Wort»
verabscheut er; er tut, was er will, und kommt ein Hindernis da¬
zwischen, so verfährt er besser. Ohne Literaiurkenner zu sein, be¬
herzigt er doch Longfellows Worte in „Hiciwathas Gesang":

Großes Wort , es streckt nicht nieder,
Prahlen strafft dir keinen Bogen,
Hochmut tötet wie der Pfeil nicht;
Werke besser sind als Worte,
Prahlen wiegt nicht Handeln auf.

UasssuWe Nachrichten.
Hochheim., Die Ausdehnung des Kraft - und Lichtstromnetzes

unseres städtischen Elektrizitäts -Werkes hat in letzter Zeit be-
dnctend zugenommen, sodaß für die Folge dessen Rentabilität
gänzlich außer Frage steht. Die Hausanschlüffe haben sich seit
Jahresfrist um mehr als 200 vermehrt , wozu der Mangel an Pe¬
troleum in letzter Zeit die Hauptveranlassung gab. Durch diese
Zunahme wird die Anschaffung einer stärkeren Maschine im Be¬
triebe des Werkes nötig, da die jetzigen für die erforderlichen
Leistungen nicht mehr ausreichen.

-Efährkichkeit des Wegwerfens von Ob st kernen
auf den Straßen , in Hausfluren , auf Treppe » usw. hingewiesen.
Ctn großer Mißstand ist ebenso auch das Liegenlassen von zer-
brocheiieN Flaschen und Gläsern , deren Scherben für die barfuß
gehenden Kinder eine große Gefahr bedeuten.

* E» wird Gastwirten und Berkänk - ru von Brannt¬
wein  im Kleinbandel empkMen . öle Verordnung über da«
Branntwein -VerkausSvcrdot  an S -mmazen in ihren

auSzuhangi'n. Wir beten davon Sonherabtiige xum
Stückpreise von it) Pkg. niaü-en kauen, die n-n unserer Geickäsis-
in Biebrich, Natbausstrabe 16, bezogen werden können Es em-
mlehlt sich, wenn sich, auswärtige Gastwirte nid Verkäufer zu-
sammeetmi und die Abzüge zulainwen bestellen. Der Betrag
etnswl. Porto wird am besten gleich bet d:r Bestellung elngeiäNdt.

^DieAussichten der diesjährigen Zwstschen-
verschlechtern sich leider von Woche zu Woche. Rach der

letzsiahrigen überreichen Ernte war wohl von vornherein auf einen
reicheren Ertrag in diesem Jahre nicht zu rechnen; immerhin zeig-
ten die Baume strichweise einen ziemlich guten Behang . Zwei
Ursachen wirken jedoch zusammen, um die Ernte sehr in Frage zu
stellen Einmal kam für die nach der letzten reichen Ernte ,doppelt
erschöpften Bäume der Regen zu spät, so daß die halbverdorrten
Fruchfftiele die stärker werdenden Früchte nicht mehr tragen
können. Mehr denn je fallen die Zwetschen vor der Reife ab, so
daß der Boden unter den Bäumen mit halbentwickelten Früchten
wie ubcrsät ist. Dazu kommt noch der gegenwärtig an den meisten
Steinobstarten besonders stark auftretende Meltau , der ‘ den
Baumen sehr zusetzt. Auch die Raupen nehmen zur Zeit sehr
überhand. All diese Umstände wirken zusammen, daß die ziemlich
reichen Fruchtansätze zum weitaus größten Teil vor der Reife ab-
fallen. Glücklicher Weise stehen die Birnbäume allenthalben um
so besser, und die Hausfrauen richten sich schon jetzt statt der be¬
liebten Zwetschenlatwerge für die ebenso gute Birnmarmelade ein.

, r Uebersullung der  E i s e n b ä h n z ü g e. Ein
Erlaß oes BerkehrSministers. Gegen die Ueberfüllung der SrtNiell-
und Personenzüge wendet sich Minister Dr . v. Breitenbäch in
einem soeben herausgegebenen Erlaß . Danach wird insbesondere
darüber Klage geführt, daß in den V -ZSgen, die Anschluß nach
und von der Front haben, die Militäruriauber vielfach feisten
Platz fänden und sich daher gezwungen sähen, in den Gängen z»,
stehen oder in den höheren Wagenklassen Platz zu nehmen. Durch
der: Andrang der Reisenden werde auch die pünktliche Abfertigung
der Zuge häufig in Frage gestellt. Unter Hinweis auf frühere Er-
lasse ordnet der Minister erneut an , daß die zuständigen Oberbe-
amten sich persönlich davon überzeugen , ob. besonders bei 8eN von
Militarpersonen benutzten Zügen , die getroffenen Maßnahmen
ausreichen und den berechtigten Ansprüchen der Reisenden Rech,
nung trogen. „Gerade in der jetzigen Zeit, " so führt der Erlaß
weiter aus , „ist cs Pflicht eines jeden bei der Zugabfertigung täti-
gen Beamten unausgesetzt dafür Sorge zu tragen , daß die Ab-
Wicklung des Verkehrs einwandfrei erfolgt . Die Zugführer und
Statlcnsvorsteher sind wiederholt darauf hinzuweisen, daß sie in
erster Linie dazu berufen sind, Anregungen zu Maßnahmen zu
geben, die zii einer ordnungsgemäßen Bewältigung des Verkehrs
dienen können, und ferner, daß sie sofort Meldung erstatten, so¬
bald sie häufiger bei einem Zuge eine Ueberfüllung oder unge»



duzende Besetzung beobachten . Wo Mißstände festgestellt sind,
sind sofort die erforderlichen Maßnahmen zu treffen . Für die
Militärurlauber sind in den Zügen ausreichende Wagen bereitzu¬
stellen , die , soweit es noch nicht geschehen, in auffallender Weise zu
.bezeichnen sind. Für die scharfe Trennung der Militärpersonen
von den übrigen Reisenden ist Sorge zu tragen . Auch durch die
Mitgabe ausreichenden Begleitpersonals bei den Zügen wird sich
der Verkehr besser regeln und bewältigen lassen . Eingehender
Prüfung bedarf es, ob die Militärpersonen nicht in geeigneten
Fällen besonderen Zügen zuzuweisen sein möchten . Gegebenen,
falls sind sofort entsprechende Fahrpläne für beschleunigte Muitar-
urlauberzüge im Einvernehmen mit den Linienkommandanturen
zu vereinbaren und mir zur Genehmigung vorzulegen . Die für
die Benutzung dieser Züge notwendigen Anordnungen der will-
tärischen Kommandostellen werden dann durch Vermittlung des
Herrn Feldeisenbahnchefs erwirkt werden . Es ist ferner binnen
zehn Tagen die Besetzung der wichtigeren Schnell - und Eilzuge
nach den Zählergebnissen des Monats Juli in einfachster Form
anzugeben . Die Vorlage der regelmäßigen Zählergebnisse für den
Somn .er wird hierdurch nicht berührt ."

* Unerlaubte Feldpost.  Neuerdings sind Zigarren
zur Versendung ins Feld in den Handel gebracht worden , die an
ihrem vorderen Ende mit einer durch Reibung entzündbaren
Masse versehen sind. Diese sogenannten Selbstzünder -(ErIatz )Hi-
garren gehören zu den leicht entzündlichen Gegenständen , die nach
der Postordnung zur Versendung mit der Post nicht zugelassen sind.
Vor Zuwiderhandlungen wird dringend gewarnt.

Biebrich.
* Dar Eiserne Kreuz e r st er Klasse wurde dem Offizierstcllver-

treter Willy Neumann aus Schierstein,  dem Sohne des
Gastwirtes Jean Neumann , für wiederholt bewiesene außerordent¬
liche Tapferkeit verlieh « .

* Gestern mußte eine Dame zur Anzeige gebracht werden , die
die Kaiserbrücke abzeichnete . Nach der Persönlichkeit zu urteilen,
handelt es sich zwar um keinen Spionagefall . Immerhin mußte die
Anzeige erfolgen , da seit Kriegsbeginn jede Abbildung von Brucken
im Fepungsgebiet verboten ist.

* Leider muß nun auch Biebrich unter der Liste derjenigen
Orte stehen , bei denen Vertreterinnen der Weiblichkeit es nicht übers
Herz bringen können , Kriegsgefangenen gegenüber kühl zu bleiben.
Es ist doch wirklich bedauerlich , daß weder das Schamgefühl noch die
berschiedenen besprochenen gleichen Fälle vor solchen — wir wollen
milde sagen — Torheiten zurückschrecken. Ein in einer Gärtnerei be-
fchästigter englischer Gefangener fand solch Gefallen bei einem noch
nicht 18jährigen Mädchen , daß er wagen konnte , es zu umarmen
und zu küssen. Das war aber von Soldaten und Publikum bemerkt
worden , daß es in seiner Empörung der Polizei davon Mitteilung
machte . Wie festgestellt worden ist, trägt die Schuld an dem Vor¬
kommnis das Mädchen , weil es auf die Annäherungsversuche des
Gefangenen eingegangen ist.
i

fc . Wiesbaden . Der Landwirt und Beigeordnete Heinrich
Fischer war seiner Zeit , weil er gegen das Verbot des Tauben-
fliegens gehandelt haben soll, zu einem Tag Gefängnis verurteilt
worden . Er ließ beim Reichsgericht Berufung einlegen und die
Sache wurde zur nochmaligen Verhandlung an die Strafkammer
zurückgewiesen . Die Verhandlung ergab , daß der Angeklagte m
gutem Glauben gehandelt hatte , da er das Verbot nur auf Brief¬
tauben bezog . Er wurde deshalb von der Strafkammer freige¬
sprochen und alle Kosten der Staatskasse auferlegt.

wc Wiesbaden . Der Charakter als Geheimer Justizrat wurde
verliehen dem Landgerichtsdirektor Travers , dem Landgerichtsrat
Thüsing und dem Amtsgerichtsrat Dr . Dallmeyer.

Dotzheim . Nach fast zwanzigjähriger Amtstätigkeit in der hie¬
sigen Gemeinde wird Geheimer Konsistorialrat I ) . Eibach am 1. Dez.
von seiner Amtstätigkeit zurücktreten . Im vorigen Jahre feierte er
sein goldenes Amtsjublläum.
! Eltville . Bei dem Brande in der Champagner -Kellerei
Matheus Müller , von dem wir gestern schon meldeten , handelt es
sich um den alten historischen Freiherrlich von Schlern 'schen Hof,
der von der Firma wieder geschichtlich getreu hergerichtet wurde.
Gerade war man erst mit der Erneuerung fertig geworden , als nun
das gefräßige Element die Arbeit und Mühe vernichtete . Der Be¬
trieb der Kellerei ist in keiner Weife beeinträchtigt . Wie wir
hören , soll der abgebrannte Bau wieder im alten Stil aufgebam
werden . , .

i Eltville . Außer dem Brande hat sich gestern hier noch ein
weiteres und zwar bedauerlicherweise ein außerordentlich schweres
Unglück ereignet . Mit einem Segelboot wurden vier zur Bewachung
kommandierte Soldaten nach der vor Eltville liegenden Insel über¬
gesetzt. Der starke Sturm machte so hohe Wellen , daß verschiedent-
lich Wasser ins Boot lief und plötzlich brach der Sturm das Segel
ab . Das Boot wurde infolgedessen voll Wasser geschlagen , kenterte
und die vier Soldaten samt dem 18 jährigen Fährmann stürzten
ins Wasser . Es gelang in dem Wellengänge leider nur , den Fähr¬
mann und einen Soldaten zu retten , während die drei anderen er¬
tranken . Dieser bedauerliche Unfall ruft allerwärts herzliche und
aufrichtige Teilnahme hervor . — Die ertrunkenen Soldaten ge-
hörten dem Ersatz -Bataillon des 3. Brandend . Fuß -Art .-Regts.
!an ; es waren die Kanoniere : Lehrer Weber aus Gaualgeshelm,
Kaufmann Moritz aus Frankfurt a . M . und der Landwirt Klingel-
höfer aus Eibelshausen b. Dillenburg . Weber und Moritz sind ver-
heircckek.

Höchst. Zwischen Sindlingen -Zeilsheim und Höchst wurde
auf den Ö-Zug Köln —Frankfurt —München am Dienstag nach-
mittag mit Steinen geworfen , die eine Fensterscheibe zertrümmer¬
ten . Da die Bübereien auf dieser Strecke des öfteren Vorkommen,
müßte der Angelegenheit ganz energisch auf den Grund gegangen
werden.

Frankfurt . Die Kriminalpolizei grub Mittwock ) nachmittag
auf dem Hauptfriedhof aus einem Versteck 45 000 Kronen in öster¬
reichischen, russischen und deutschen Banknoten aus . Das Geld hat,
wie wir weiter erfahren , vor etwa 16 Monaten ein hier beschäftig¬
ter Oesterreicher seinem Geschäft unterschlagen . Der Beamte
wurde der Tat überführt , gestand aber nicht ein , wo er das Geld
versteckt hatte . Mittlerweile erfolgte seine Verurteilung . Gegen¬
wärtig verbüßt er die Strafe in einem Gefängnis . Trotzdem man
den Mann und seinen Briefwechsel genau überwachte , gelang es
doch nicht , hinter das „Geheimnis " zu kominen . Jetzt war es
ihm möglich , durch einen entlassenen Gefangenen einen Brief mit
hinaus zu schmuggeln , in dem er seiner Frau das Geldversteck ver¬
riet Aber auch die Polizei erfuhr davon und stellte Nachgrabungen
an der bezeichneten Stelle auf einem entlegenen Teil des Fried¬
hofes an . Schon nach wenigen Spatenstichen kamen zwei Blech
büchsen zum Vorschein . Eine enthielt für 26 000 Mark und die
andere für 25 000 Mark Banknoten in völlig unversehrtem Zu¬
stande . Das Geld , allerdings nur ein Teil der unterschlagenen
Summe , wurde dein Geschäft wieder zugestellt.

— Auf dem Viehmarkt am letzten Montag verkauften

der Fehlbetrag von 909 788 Mark durch Steuererhöhung gedeckt
worden wäre . Die Haushaltungsvoranschläge wurden schließlich
einstimmig angenommen . In der ,anschließenden weiteren Sitzung
wurde ein Nachtrag zur Marktordnung angenommen , nach ihr
darf der Zwischenhändler auf dem Wochenmarkt erst nach 9 Uhr
von den Produzenten kaufen . Es wurde dabei mitgeteilt , daß fest¬
gestellt wurde , daß die Händler nach Einkauf der Waren von den
Landwirten sie um 100°/° höher verkauften . Auch der Kreis hat
eine Marktordnung erlassen , um dem Lebensmittelwucher für den
Kreis zu steuern.

— Mainz . Die „Kriegsgärten " , die zu vielen Hunderten
namentlich an der West- und Ostgrenze unserer Stadt seit Jahres¬
frist neu angelegt wurden , erweisen sich zur Zeit als eine wahre
Wohltat für viele Familien . Sie haben durchweg die anfangs in
sie gesetzten geringen Hoffnungen weit übertroffen . Da die Gar¬
ten oft bis zu 300 Quadratmeter groß sind , liefern sie m der Regel
für eine mittelstarke Familie den ganzen Gemusebedarf nebst
einem anschnlichen Kartoffelvorrat für den Winter . Was das be.
den heurigen sehr hohen Gemüsepreisen bedeutet , weiß jede Haus¬
frau wohl zu würdigen . Es steht ,etzt schon sicher, , daß d>e große
Mehrzahl dieser Gärten auch nach dem Kriege beibehalten w rd,
so lange wenigstens , als das Gelände unbebaut bleibt . Diele
Leute haben sich die mühsam angelegten Garten schon vertrags¬
mäßig für spätere Jahre gesichert. _

ein
Metzger aus Aschaffenburg und ein Makler aus Schaafheim zwei
Bullen für 2475 Mark . Die beiden Händler hatten die Tiere tags
zuvor in einem Dorfe bei Aschaffenburg für 1700 Mark eingekauft.
Sie verdienten also bei dem Geschäft 775 Mark oder rund 45 Pro¬
zent.

Hllerlel aus der Umgegend«
Mainz . In der gestrigen Stadtverordnetensitzung wurden

die Haushalts -Voranschlage der Stadt für das Rechnungsjahr 1915
beraten . Don einer eingehenden Beratung wurde abgesehen und
,rur kurze Erklärungen von den Fraktionsvorsitzenden der Parteien
abgegeben . Sämtliche Redner waren mit dem Antrag des Ober¬
bürgermeisters und des Finanzausschusses einverstanden , daß die
bisher vorgesehenen Abschreibungen auf gemeindliche Betriebe und
Unternehmungen in diesem Jahre unterbleiben und die auszu-
schlagende Steuerziffer auf 100 Mark Steuerwert des Vermögens
von 27 auf 29,25 Pfg . und der auf 1 Mark staatliche Einkommen¬
steuer zu erhebenden Umlage von 132 Psg . auf 144 Pfg . zu er¬
höhen . Die Sozialdemokraten erklärten , sie hätten es für richtiger
gefunden , wenn die bisherigen Abschreibungen weiter erfolgt und

vermischter.
Prinz Oskar über die Mnlerfchlacht in der Champagne.

Oskar , Prinz von Preußen , zurzeit Oberstleutnant und dem
Oberkommando der dritten Armee zugete .lt , hat un Verlage des
deutschen Offizierblattes ein Büchlein über die Winterschlacht in der
Champagne veröffentlicht , die vom ^6. Februar bis zum 18. Marz
d. I . dauerte Einleitend betont Prinz Oskar , daß diese Schlacht „die
größte und langdauernste Defensivschlacht war , welche die Weltge-

ichichte bis dahin kannte " Um dem unvergleichlichen Heldenmut der
deutschen Truppen seine dankbare Bewunderung zu zollen , habe er
zur Feder gegriffen , um eine Darstellung der Kämpfe , deren
er war , geben zu wollen . Der Verfasser schildert nun w,e der Femd
fast sieben Armeekorps auf einem verhältnismäßig schmalen Raum
angesetzt hatte , denen deutscherseits nur zwei Armeeekorps , das achte
und das achte Reservekorps standhalten mußten ; nur geringe Ver¬
stärkungen aus Regimentern und Batillonen der 5. und 7, Armee
owie des sechsten Armeekorps und zwölften Reservekorps (beide da¬

mals zur driten Armee gehörig ) traten zu den beiden Korps hmzu.
So kam es, daß Preußen und Bayern , Sachsen und Hessen, Nord
und Süd , Ost und West hier zusammenstanden , hier gemeinsam eine
eherne Mauer bildeten , an der die fanatischen , verzweifelten An¬
griffe der Franzosen zerschellen sollten . Mit großem Schneid haben
sie angegriffen , über die Leichenhügel ihrer Kameraden fortstur-
mend , das muß man ihnen lasten . Sie schlugen sich gut , die fran-
zösi chen Regimenter , doch unsere schlugen sich besser. Das lehrt der
Erfolg ! Aber nicht die Jnfanterieangriffe waren es , die den Kampf
für uns so schwer machten , nicht der Nahkamps im Schützengraben,
Mann gegen Mann , wo der kräftigere Deutsche dem Franzosen stets
überlegen war , nein , die ungeheuere Artillerie , die die Franzosen
eingesetzt hatten , und die endlose Munitionsmenge , die ihr zur Ver¬
fügung stand , die haben den Aufenthalt in unseren Graben zur Hölle
und die Leistungen unserer Truppen zu unvergänglichen Helden¬
taten gemacht . Es folgt eine Schilderung des „Trommelseuers mit
seiner furchtbaren , alles zerschmetternden Wirkung:

Die Drahthindernifle wurden völlig vernichtet , gleichsam sort-
gewischt, die Gräben in flache Mulden umgewandelt , die Unterstände
durchgeschlagen : kein Mittel der Feldbefestigung war in der Lage,
auch nur kurze Zeit ein solches Feuer auszuhalten . Nur eines hielt
es aus : „Deutsche Disziplin , deutsche Treue , deutscher Heldenmut!
Wenn solch ein Trommelfeuer einsetzte, dann erhob sich über unse¬
ren Gräben eine riesige Wand von Rauch , Kalkstaub oder Brocken
und Sprengstücken und schnitt die Besatzung von der Außenwelt ab.
Es war von rückwärts gesehen ein grausiges Bild . Dazu dieses un¬
unterbrochene Rollen , Donnern und Krachen , das noch auf viele
Meilen wie ein schweres Gewitter sich anhörte . Es schien ausge¬
schlossen, daß irgendein Lebewesen es in der Hölle aushalten könne,
und hörte dann plötzlich das Feuer auf oder wurde verlegt und es
folgte der französische Jnfanterieangriff , dann krochen aus Höhlen
und Granattrichtern , aus halbzerschossenen Unterständen und zer¬
rissenen Sandsäcken unsere braven Musketiere , Grenadiere und
Füsiliere hervor , fotzten die Gewehre fest, wischten den Staub aus
den Augen und schlugen den Angriff ab . Und nicht nur einmal , nein,
Dutzende von Malen haben sie es so gemacht.

Neben der Disziplin haben noch andere Gründe bei dem Er¬
folg in der Champagneschlacht mitgesprochen , die Baterlandsliebe,
die vom ältesten Landwehrmann bis zum jüngsten Rekruten alle
Herzen erfüllt , das Gefühl , wir kämpfen in einer gerechten Sache
gegen die ganze Welt um unsere Existenz , die Ruhe , die Gewissen¬
haftigkeit , die bis ins kleinste gehende Pflichterfüllung , die den
Deutschen angeboren und anerzogen ist, sie fielen in den furchtbaren
Kämpfen für uns schwer in die Wagschale . Als Forderungen , welche
die moderne Schlacht an den einzelnen stellt , glaubt Prinz Oskar
vor allem die Notwendigkeit einer harten , alle Kräfte stählenden
Jugenderziehung und eines kindlichen Gottesglaubens - betonen zu
sollen . „Wenn wir uns das alles durch den Sinn gehen lasten , wenn
wir es uns zu eigen machen und uns fest vornehmen , danach zu han¬
deln , dann wird die Champagneschlacht nicht nur ein militärischer
und politischer Sieg sein, sondern auch ein Erfolg , der für das Heil
unseres geliebten Vaterlandes dauernde Früchte tragen wird . Dann
wird auch trotz einer Welt von Feinden der Spruch Wahrheit wer¬
den : „Und es mag an deutschem Wesen einmal noch die Welt ge¬
nesen ."

ZeitgemShe Betrachtungen.
(Nachdruck verboten)

1 Jahr Weltkrieg.
Ein Jahr schon loht der grohe Brand , — der Deutschland sollt

ersticken — und doch darf unser Vaterland — zufrieden vorwärts
blicken. — Das deutsche Schwert hieb mächtig drein — und fegte
unsre Grenzen rein — Die deutschen Fahnen fliegen — zu neuen
stolzen Siegen!

Der Feind , der tückisch uns umstellt , — bekam schon manche
Lehre — und gegen eine ganze Welt — stehn siegreich Deutsch¬
lands Heere . — Im Osten Rußlands Größenwahn — ist schon so
ziemlich abgetan , — im Westen unter Zittern — die Feinde Un¬
heil wittern.

Bald schickt der Franzmann haßentbrannt — den letzten Mann
zum Heere . — Wo bleibt , o Frankreich , dein Verstand ? — Du
kämpfst um falsche Ehre . — Du bringst dich an den Bettelstab —
und gräbst dir schließlich selbst dein Grab , — du hast umsonst ge¬
stritten — als Opfer für die Briten -

Und England selbst hat auch genug — das merkt man alle
Tage . — Die Krämerseele drückt ein Fluch , — schon hört man
schwere Klage .,. — Wie war doch erst so stolz der Ton , — wie
kleinlaut klingt er heute schon, — das schrecklichste Empfinden
ist wenn die Gelder schwinden!

Und auch Italien hat kein Glück — cs stürmte mittlerweile
des öftern vor und auch zurück — (zurück in größter Eite ). —
Zwar prahlt es noch in frechem Ton , — wir aber wissen, seinen
Lohn — kriegt früher oder später — der schändliche Verräter.

Doch fest steht und bewundernswert — das deutsche Heer , das
straffe — und wacker hilft dem deutschen Schwert — die Untersee-
boot -Wasfe . — Das U-Boot zu Herrn Wilsons Weh — bringt
Englands Schiffe „unter See ". — John Bull hat wider Willen —
nun „Untersee -Flottillen " .

Ein Jahr schon loht der große Brand . — Und trotz der Feinde
Tücken — hielt Deutschland allen Gegnern Stand , — es ließ sich
nicht erdrücken . — Das deutsche Schwert hieb wuchtia drein , —
lieb Vaterland magst ruhig sein — fürs Recht ziehn deine Streiter
— durch Kampf zum Sieg ! Ernst Heiter.

Buntes Allerlei.
Waller vloem , der nach Wiederherstellung von feiner Ver¬

wundung vorübergehend hem Stabe des Generalgouverneur » ln

Belgien als Hauptmann zugeteilt war h° tichtdleFühcung ' eines
Bataillons auf dem östlichen Kr .egs chauplatz übernommen.

Stklnelbein . Die Bauersfrau Prochnow au » Zucyen , deren
Ehemann im Felde steht , wurde auf dem Wege nach Langen vog
einem seit drei Tagen bei ihr in Dienst getretenen Knecht über«
fallen und vergewattigt . Der Knecht preßte der Frau ein Taschen.

tar
hatte bis zum 10. Juli 1060 770 Mark ergeben

stindesausfehung im Rathaus . Im Spandauer Rathause er«
schien ein junges Paar , um sich auf dem Standesamt über allerlei
m erkundigen Als der Beamte irgend etwas suchte verschwand
das Paar unter Zurücklassung eines Paketchens , in dem sich ein
wenige Wochen altes Kind befand . Man verfolgte die Beiden , er-
wischte Ne und stellte ihre Namen fest. . . , .

Königsberg . Außer den gemeldeten drei Kindern , die beim
Auffinden einer nicht explodierten Fliegerbombe auf dem großen
Uebuna ^ latz bei ^ lsit getötet wurden , ist jetzt auch das v.erts
der Geschwister gestorben . Ein fünftes erwachsenes Mädchen
wurde chwer verletzt . Die Stelle , wo d,e Fliegerbombe lag , war

fiXnfintfe besonders gekennzeichnet . Die Einwohner der
ofleaten aber unkrepierte Bomben als Kriegsandenken

»SÄ 'ÄÄ . V seit . | . U !-».
diesen Unfug strengstens vorgegangen werden.

Lyon  Das Kriegsgericht der 14. Region , an dar der Inge¬
nieur Barbier als Mobilisierter verwiesen worden war wegen Er¬
mordung seiner im Herzen deutschgebliebenen Frau , hat den Ange¬
klagten einstimmig freigesprochen.

Neueste Nachrichten
Der Freilag -Tagesdrrlcht.

W. B. (Amtlich.) Großes Hauptquartier , 30. Juli . J

Westlicher Kriegsschauplatz.
Bei Perthes , in der Champagne , wurden von

beiden Seiten Minen gesprengt , wobei wir einen fran-
zösischen Flankierungsgraben nordwestlich des Ortes
zerstörten.

Im Priesterwalde brach ein französischer Angriff
beiderseits Croix des Lärmes im Feuer der Infanterie
und Artillerie vor unseren Hindernissen zusammen.

In den Vogesen griff der Feind gestern nachmit¬
tag erneut die Linie Lingekopf -Barrenkopf an . Die
Ilahkämpfe um den Besitz der Stellung sind noch
nicht abgeschlossen.

Zwei englische Flieger mußten nahe der Küste
auf dem Wasser niedergehen und wurden gefangen
genommen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.

Die Lage ist im Allgemeinen unverändert.

Südöstlicher Kriegsschüüplah.
Truppen der Armee des Generalobersten v.

Woyrsch haben am frühen Morgen des 28 . Juli den
Weichselübergang zwischen Pilica - Mündung und
kozienige an mehreren Stellen erzwungen . Auf dem
östlichen Ufer wird gekämpft . Cs wurden bisher
800 Gefangene gemacht und 5 Maschinengc ve'hre
erbeutet . .

Gestern haben die verbündeten Armeen des
Generalfeldmarschalls von Mackensen die Offensive
wieder ausgenommen . Westlich vom Wieprz durch¬
brachen deutsche Truppen die russische Stellung . Sie
erreichten am Abend die Linie Piaski -Buskupice und
die Bahn östlich davon . Viele Tausend Gefangene
und 3 Geschütze fielen in unsere Hand . Dieser Erfolg,
sowie die Vorstöße österreichisch -ungarischer und
deutscher Truppen dicht östlich der Weichsel » preußischer
Gardetruppen bei Krupa nördöstlich von krasnostaw
und anderer deutscher Truppen in Gegend von
Wojslawice haben die russische Front zwischen
Weichsel und Bug zum Wanken gebracht , heute früh
räumten die Russen ihre Stellungen auf der ganzen
Linie . Sie halten nur noch nördlich von Grubieszow.

Oberste Heeresleitung.

_jAnzeigen-Tei!

Fir unsere braven Truppen
sind

Fusspflegemiftel
jetzt drinaendes Bedürfnis Ich empfehle hierfür:

Prä «ervativcre »ne , Penatencrüme , Palliatiforeme , *
■ioyltala , Hirsohtxla . formxlintalp , Sallo >I»treuPU >*
Vasenolpuder . Suderal , vorzüglich gegen Schweisstu»

und viele anüere bewährte Präparate.

Domdrogerie Wilhelm Otto
Leichhofstr . 5. 1*1 X IIV Z Telefon 61«-̂

Zur Emmachzeit
empfehle ich : Zuoker in allen Korten , Gewürie , sranz u^ e%-
mablen , E»siue »»en *. Weint ssip a»ck SpelseesaiO . ” Un¬
geist , Kornbranntwein zu verschiedenen Preisen , W«
setzen von Nus « und Kirscb -chnans e*c. Hierzu ües»
als Zusatz ueeianet n» ine » a is etwa 15 verschiedenen '
fern und Wurzeln bestehenden »nsat *. Saliovlnäur * **
felfaden . Korke , Perpamertpapier Paraftin , Fl * *® ijiä-
Isck und alle sonst benötipten Artikel in besten ,te>
ien zu billigst gestellten Proben . Kaufen sie nur das **
Sie schützen sich dadurch v>r Schaden und ihre Konw

vor dem Verderben;

Domdrogerie Wilhelm Otto,
Leichhofstr . S. MAINZ Telefonruf 6B
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